
 

Einladung 

zum 

Sauschießen  

2026 

   

 

Vom 20.01.2026 bis 30.01.2026 



 

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 

liebe Bürgerinnen und Bürger,  

sehr geehrte Freunde des Schießsports. 
 

Hiermit laden wir alle Bürgerinnen und Bürger sowie die Vereine zu 

unserem Sauschießen auf unserer Schießanlage, mit Luftgewehr oder 

Luftpistole recht herzlichst ins Schützenhaus ein. 

 

Einlage: 7.- Euro 

  Mit der Einlage sind 10 Schuss bezahlt 

 

Nachkauf: unbeschränkt, je 10 Schuss 1,00 Euro 

 

Schießzeiten:  Dienstag, 20.01.2026 19:00 – 21:00 Uhr 

   Freitag, 23.01.2026 19:00 – 21:00 Uhr 

   Dienstag, 27.01.2026 19:00 – 21:00 Uhr 

   Freitag, 30.01.2026 19:00 – 21:00 Uhr 

Ab 10 Schützen kann ein Sonderschießtag vereinbart werden, 

unter Tel.: 09144/94688 Thomas Weihrether oder info@schuetzen-ramsberg.de  

 

Die Preisverteilung findet am Freitag, den 06.02.2026 ab 19:00 Uhr 

im Rahmen eines geselligen Beisammenseins im Schützenhaus in 

Ramsberg statt. 
 

Nicht abgeholte Preise verfallen! 
 

1. Preis:  1 Schinken 

2. Preis:  1 Bratenstück 
 

Weitere Fleisch- und Wurstpreise vom Schwein zur freien Auswahl, 

nach Platzierung des Schützen bzw. der Schützin. 

Jeder Teilnehmer/in erhält einen Preis!!! 



 

Preise für die Meistbeteiligung: 

  

1. Preis 3 Kasten Bier 

2. Preis 2 Kasten Bier 

3. Preis 1 Kasten Bier 

 

An der Meistbeteiligung können außer den geladenen Vereinen auch 

einzelne Personen sowie Gruppierungen (Jugendliche), Stammtische 

und Gesellschaften teilnehmen. 

Die Ramsberger Schützengemeinschaft stellt keine Mannschaft, aber ihre 

Mitglieder können bei den einzelnen Gruppierungen mitschießen. 
 

Es kann auch ohne Vereinszugehörigkeit geschossen werden. 

 

 

 

 

 

Die Vorstandschaft der Ramsberger Schützengemeinschaft 

1978 e.V. 

wünscht allen Teilnehmern unserer Veranstaltung „GUT SCHUSS“ 

beim Wettkampf um unsere kulinarischen Trophäen! 
 

An den Schießabenden gibt es wieder eine Brotzeit zu erwerben!! 
 

 

Mit freundlichen Schützengruß, 

das Schützenmeisteramt. 

1. Schützenmeister 

Stefan Leidel 



 

Schießbestimmungen: 

 
 1. Jeder Schütze ist für die richtige Eintragung seiner 

Schüsse selbst verantwortlich . 
 
 2.  Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
 3.  Den Anordnungen der Schießaufsicht ist Folge zu leisten. 
 
 4. Nichtversicherte Schützen haben eine Tagesversicherung 

abzuschließen (in der Einlage enthalten). 
 
5. Alle Preise müssen bei der Preisverteilung abgeholt werden. 

Bei Nichtabholung verfällt der Preis. 
 
 6. Gewertet wird der beste Tiefschuß (10er) 
 
 7. Bei Gleichheit der Teiler entscheidet der bessere Folgeteiler 
 
 8. Adlerauge ist  zulässig. 
 
 9. Beim Versagen der Auswertgeräte werden die Ergebnisse 

zu einem späteren Zeitpunkt, der den betroffenen Schützen 
mitgeteilt wird, ausgewertet. 

 
10.  Es gelten die Bestimmungen des BSSB und DSB. 

 

 

 

 

 

 


